
Corporate Governance Bericht

Der Deutsche Corporate Governance Kodex legt Standards für
die Überwachung und Leitung von Unternehmen fest.
Im Folgenden informieren der Vorstand und der Aufsichtsrat der
Telefónica Deutschland Holding AG gemäß Ziffer 3.10 des
Deutschen Corporate Governance Kodex über die Corporate
Governance. Dieser Corporate Governance Bericht wird auch
zusammen mit der Erklärung zur Unternehmensführung nach
§§ 315d i.V.m. 289f HGB auf unserer Internetseite veröffentlicht
www.telefonica.de/corporate-governance-bericht-2017.

Entsprechenserklärung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland
Holding AG fühlen sich den Grundsätzen einer transparenten
Corporate Governance verpflichtet und beschäftigen sich
regelmäßig mit den Vorgaben des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex. Sie haben zuletzt am 12. / 13. / 14 und 16. Oktober
2017 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abge-
geben. Den vollständigen Wortlaut der Entsprechenserklärung
können Sie auch auf der Internetseite der Telefónica Deutsch-
land Holding AG unter www.telefonica.de/
entsprechenserklaerung-2017 einsehen.

Die Organe des Unternehmens

Als deutsche Aktiengesellschaft hat die Telefónica Deutschland
Holding AG drei Organe: die Hauptversammlung, den Aufsichts-
rat und den Vorstand. Deren Aufgaben und Befugnisse werden
im Wesentlichen durch das deutsche Aktiengesetz, die Satzung
der Gesellschaft sowie die Geschäftsordnungen des Vorstands
und des Aufsichtsrats geregelt.

A / Organe der Gesellschaft

Telefónica Deutschland
Holding  AG

Hauptversammlung

Aufsichtsrat

Vorstand

Das deutsche Aktiengesetz schreibt eine strikte personelle
Trennung zwischen Leitungs- und Überwachungsorganen vor.

Der Vorstand ist das Leitungsorgan. Er führt das Unternehmen in
eigener Verantwortung und im Interesse des Unternehmens mit

dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Der Vorstand wird hierbei
vom Aufsichtsrat überwacht und beraten. Vorstand und
Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng
zusammen. Alle Maßnahmen und Entscheidungen, die von
grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, werden in
enger Abstimmung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat
ausgeführt.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah
und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten
Themen, insbesondere zur Planung, Geschäftsentwicklung,
Strategie, Risikolage, zum Risikomanagement und zur
Compliance. Des Weiteren informiert der Vorstand den
Aufsichtsrat, wenn im Geschäftsverlauf Abweichungen von
aufgestellten Plänen oder Zielen auftreten und was die Gründe
hierfür sind.

Einzelheiten zur Zusammensetzung und Arbeitsweise des
Vorstands, des Aufsichtsrats und der Ausschüsse des Aufsichts-
rats sind in der Erklärung zur Unternehmensführung nach
§§ 315d i.V.m. 289f HGB auf der Internetseite der Telefónica
Deutschland Holding AG unter www.telefonica.de/erklaerung-
zur-unternehmensfuehrung-2017 zu finden.

Der Aufsichtsrat hat unter Berücksichtigung des Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK) am 18. Dezember 2017
sein Kompetenzprofil ergänzt, um die qualifizierte Überwachung
der Tätigkeit des Vorstandes noch besser sicherstellen zu
können.

Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder
als Gruppe die Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrung
besitzen, die erforderlich sind, um den Vorstand ordnungsgemäß
zu beraten und zu beaufsichtigen. Jedes Mitglied sollte bereit und
in der Position sein, ausreichend Zeit zu investieren und die
notwendigen persönlichen Eigenschaften, insbesondere
Integrität, Motivation und Persönlichkeit, besitzen, um sein Amt
auszuüben. Alle Mitglieder sollen die Anforderungen an verant-
wortliches und ethisches Verhalten eines Ehrbaren Kaufmanns
berücksichtigen.

Darüber hinaus sollte jedes Mitglied des Aufsichtsrats über
Fachwissen in mindestens einem der für die Beratung und
Beaufsichtigung des Vorstands relevanten Bereiche verfügen.
Die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe, das Fachwissen
sowie die Erfahrungen und das Leben der Mitglieder sollten sich
gegenseitig ergänzen, so dass der Aufsichtsrat auf ein möglichst
breites Spektrum an Erfahrungen und Fachwissen zurückgreifen



kann, z.B. Finanzwesen, M&A, Marketing & Sales, Recht und
Regulierung, HR, Netzwerk & Technologie.

Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele
benannt (Ziffer 5.4.1 Absatz 2 des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex), die u.a. die unternehmensspezifische Situation,
den Aktionärskreis, die internationale Tätigkeit des Unterneh-
mens, Diversity sowie die Tatsache berücksichtigen, dass die
Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder gemäß dem deutschen Mitbe-
stimmungsgesetz von den Arbeitnehmern gewählt sind. Vor
diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat die folgenden Ziele für
seine Zusammensetzung gesetzt:

— Dem Aufsichtsrat sollen mindestens zwei unabhängige
Mitglieder im Sinne der Ziffer 5.3.2 und 5.4.2 des Deutschen
Corporate Governance Kodex angehören; ihm sollen keine
Personen angehören, die eine Funktion wahrnehmen (z.B.
bei einem wichtigen Wettbewerber), die einen wesentlichen
und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt
begründen kann.

— Mindestens 30% der Aufsichtsratsmitglieder sollen Frauen,
mindestens 30% Männer sein.

— Mindestens ein Drittel der von der Hauptversammlung zu
wählenden Aufsichtsratsmitglieder soll über internationale
Berufserfahrung und Englischkenntnisse verfügen sowie ein
Verständnis globaler wirtschaftlicher Zusammenhänge
besitzen („Internationalität“)

— Die Amtszeit von Mitgliedern des Aufsichtsrats soll
regelmäßig mit der Hauptversammlung enden, die auf das
Erreichen des 75. Lebensjahres eines Mitglieds folgt außer
die Erfahrung eines einzelnen Mitglieds ist von besonderer
Bedeutung für die Gesellschaft und der Aufsichtsrat stimmt
einer solchen Ausnahme zu.

— -Für Mitglieder des Aufsichtsrats findet eine Regelgrenze
von 15 Jahren, d.h., drei vollen Amtszeiten, Anwendung. Im
Interesse der Gesellschaft und nach Zustimmung des
Aufsichtsrats ist eine Abweichung von der Regelhöchst-
grenze möglich, insbesondere dann, wenn sie der Erfüllung
anderer Zusammensetzungskriterien dient.

Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen legt der
Aufsichtsrat-unter Einbeziehung der Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex 2017 zur Unabhängigkeit-die
folgenden Kriterien für Unabhängigkeit fest.

Unabhängige Mitglieder sind Mitglieder, die:

— Nicht direkt oder indirekt von Telefónica Deutschland oder
ihrem Mehrheitsaktionär oder eines mit diesen Gesell-
schaften verbundenen Unternehmen beschäftigt werden
und/oder

— Derzeit keine Funktion (ob Exekutiv-oder Nicht-Exekutiv) bei
einem vertretungsberechtigten Gremium des Mehrheits-
aktionärs der Telefónica Deutschland oder einer mit ihm
verbundenen Gesellschaft innehaben und/oder

— Keinen wesentlichen Anteilsbesitz haben. Wesentlicher
Anteilsbesitz in diesem Sinne bedeutet einen Anteil von 3%
der Anteile der Gesellschaft; und/oder

— Nicht in enger Beziehung zu einem Exekutiven oder Nicht-
Exekutiven Gremienmitglied der Telefónica Deutschland
oder ihres Mehrheitsaktionärs oder eines mit ihnen
verbundenen Unternehmen stehen (im Sinne von Art.3
Abs.1 Nr.26 der Market Abuse Regulation) und/oder

— Keine wesentlichen Beziehungen (z.B. kommerzielle Verein-
barungen wie Vertriebs-, Kunden-/Lieferanten-, Beratungs-
oder andere Vereinbarungen) zu Telefónica Deutschland,
ihrem Mehrheitsaktionär oder einem verbundenen Unter-
nehmen oder ihren Kontrollorganen hat, die einen (nicht nur
vorübergehenden) Konflikt mit den Interessen der Gesell-
schaft darstellen könnten und/oder

— Kein Mitglied von Kontrollorganen eines wesentlichen
Wettbewerbers der Gesellschaft sind oder beratend
für diesen tätig.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist eine Zahl von mindes-
tens zwei unabhängigen Mitgliedern der Anteilseigner ange-
messen. Eines der unabhängigen Mitglieder soll der finanzielle
Experte im Sinne von §100 Abs.5 des AktG sein. Die unab-
hängigen Mitglieder im Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland
Holding AG waren im Geschäftsjahr 2017 Michael Hoffmann und
Sally Anne Ashford. Der unabhängige Finanzexperte im
Aufsichtsrat ist Michael Hoffmann.

Der Aufsichtsrat ist der Überzeugung, dass diese Ziele auch die
Eigentümerstruktur angemessen berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat sieht diese konkreten Ziele und die Vorgaben
des Kompetenzprofils derzeitig als erfüllt an.

Das obenstehende Kompetenzprofil und die Zusammen-
setzungskriterien stellen die Vorgaben des vom Aufsichtsrat zu



erfüllenden Diversitätskonzeptes dar, vergleiche auch
www.telefonica.de/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung-
2017.

Beziehung zu den Aktionären und Hauptver-
sammlung

Die Aktionäre werden grundsätzlich viermal im Jahr über die
Finanz- und Ertragslage sowie die Geschäftsentwicklung infor-
miert. Weitere Informationen, insbesondere den Finanzkalender,
stellt das Unternehmen auf seiner Internetseite zur Verfügung
(www.telefonica.de/ir). Darüber hinaus finden Konferenzen,
Road Shows und Treffen mit Analysten statt.

Die Aktionäre nehmen ihre Rechte gemäß Gesetz und der
Satzung der Gesellschaft vor und während der Hauptver-
sammlung wahr, insbesondere durch Ausübung ihrer Stimm-
rechte (u.a. zur Gewinnverwendung, Entlastung sowie Wahl des
Abschlussprüfers).

Risikomanagement

Für Vorstand und Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland
Holding AG sind Internal Control und Risikomanagement
fundamental für die Governance. Die Risikomanagement-
Abteilung berichtet regelmäßig an den Vorstand und an den
Prüfungsausschuss über aktuelle Risiken, Aktionspläne und
Entwicklungen. Unser Risikomanagementprozess ist durch
konstante Abstimmung mit den relevanten Stakeholdern darauf
ausgelegt, zeitnah Unternehmensrisiken zu identifizieren, zu
evaluieren und diesen entgegen zu wirken. Das Risikomanage-
mentsystem wird laufend optimiert und von den
Wirtschaftsprüfern geprüft.

Weitere Details finden Sie in dem Abschnitt “Risiko- und
Chancenmanagement” des Geschäftsberichts.

Compliance

Telefónica Deutschland Group hat sich verpflichtet, alle für ihre
Geschäftstätigkeit geltenden Gesetze, Richtlinien, Verfahren,
Regeln und Verordnungen einzuhalten. Das Unternehmen hat
eine Compliance Abteilung, welche mit der Implementierung und
der Optimierung der Compliance-Organisation im gesamten
Unternehmen sowie der Koordinierung der Compliance-
Aktivitäten betraut ist. Sie berät ferner die Mitarbeiter bei ihren
Fragen. Dabei wird ein präventiver Ansatz verfolgt, bei dem die
Mitarbeiter sensibilisiert und aufgeklärt werden, um potenzielle
Regelverstöße bereits im Vorfeld auszuschließen. Beschäftigte

und Dritte haben die Möglichkeit, Verdacht auf Rechtsverstöße
unter anderem über ein externes Whistleblowersystem, den
Ombudsmann, geschützt zu melden.

Das Compliance-Programm legt seinen Schwerpunkt auf
Verhalten, das den lauteren Wettbewerb schützt, Korruption und
Interessenkonflikte vermeidet und ethisch angemessen ist.
Diese Themen sind Gegenstand verpflichtender Online-Trainings,
ebenso wie die Bereiche Datenschutz, Anti-Diskriminierung und
Informationssicherheit. Jeder Mitarbeiter muss abhängig von
seinem Verantwortungsbereich in regelmäßigen Abständen
bestimmte vorgeschriebene Schulungen absolvieren. Zu den
wichtigsten Compliance-Themen wurden klare Richtlinien und
Vorgaben etabliert.

Das bestehende Compliance Management System wird
kontinuierlich weiterentwickelt, um es an die sich ändernden
rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Geschäfts-
tätigkeit anzupassen. Dem Vorstand und Aufsichtsrat
(insbesondere dem Prüfungsausschuss, welcher für die Prüfung
der internen Kontrollsysteme und Compliance zuständig ist) wird
über die Compliance-Aktivitäten regelmäßig Bericht erstattet.

In diesem Gesamtzusammenhang verfügt das Unternehmen
auch über eine Kapitalmarktrechtsabteilung im Bereich General
Counsel, welche die Compliance mit Insiderregeln sicherstellt
(einschließlich Schulungen und die Führung von Insider-Listen, in
denen alle Personen verzeichnet sind, die bestimmungsgemäß
Zugang zu Insiderinformationen haben).

Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat setzen sich regelmäßig
mit dem Thema Compliance auseinander.

Transparenz und Kommunikation

Auf der Internetseite von Telefónica Deutschland können sich die
Aktionäre über das Unternehmen informieren. So werden
beispielsweise Pressemitteilungen, Corporate News und
Ad-hoc-Mitteilungen sowie die Satzung der Gesellschaft auf der
Internetseite veröffentlicht.

Relevanter Aktienbesitz von Mitgliedern
des Vorstands und des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Vorstands halten Aktien an der Telefónica
Deutschland Holding AG. Kein Mitglied hält Aktienoptionen an
der Telefónica Deutschland Holding AG.

Zum 31. Dezember 2017 hielt der Vorstand ca. 0,0014% der
Aktien der Telefónica Deutschland Holding AG. Diese Anteile



wurden an der Börse erworben. Sie sind – soweit einschlägig –
unter Eigengeschäften aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2017 hielt der Aufsichtsrat ca. 0,0007% der
Aktien der Telefónica Deutschland Holding AG. Diese Anteile
wurden an der Börse erworben und sind – soweit einschlägig –
unter Eigengeschäften aufgeführt.

Eigengeschäfte

Nach Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung müssen
Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger
Beziehung zu ihnen stehende Personen Eigengeschäfte mit
Anteilen oder Schuldtitel der Telefónica Deutschland oder damit
verbundenen Derivaten oder anderen damit verbundenen

Finanzinstrumenten anzeigen wenn der Wert dieser Geschäfte
den Betrag von 5.000 EUR in einem Kalenderjahr erreicht.

Entsprechende Mitteilungen können Sie der Internetseite von
Telefónica Deutschland unter: www.telefonica.de/
eigengeschaefte-von-fuehrungspersonen entnehmen.

Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Geschäftsstelle
München, wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom
9. Mai 2017 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2017 bestellt.




